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Vergütungssätze Lehrbeauftragte 
Stand: 15.09.2022, Rechtsgrundlage: Handreichung zur Neuordnung der Vergütung 
für Prüfungsleistungen/Landesreisekostengesetz

Vergütungssätze für die Lehre 

Pro Unterrichtseinheit à 45 Min. (bei Anwesenheit von min. 6 Studierenden) 

Begleitetes Selbststudium mit ständiger Betreuung à 45 Min.  

Begleitetes Selbststudium ohne ständige Betreuung à 60 Min.  

Vergütungssätze für Klausuren 

Bearbeitungszeit der Klausur bis 60 Min. bis 120 Min. bis 180 Min. bis 240 Min. 

Für das Stellen einer Klausur mit Lösungsvorschlag 36,00 € 72,00 € 108,00 € 144,00 € 

Für die Korrektur einer Klausur (je Klausur) 4,10 € 4,10 € 5,40 € 6,70 € 

Für die Beaufsichtigung einer Klausur 10,45 € 20,90 € 31,35 € 41,80 € 

Vergütungssätze für wissenschaftliche Arbeiten 
Prüfungsform Leistung Vergütung in € 

Seminararbeit ohne Präsentation 

Themenstellung 10,00 € 

Begutachtung 
(5 bzw.6 ECTS-LP, 10-12 Textseiten)

10,00 € 

Begutachtung 
(7 bzw.8 ECTS-LP, 14-16 Textseiten)

12,50 € 

Begutachtung 
(9 bzw.10 ECTS-LP, 18-20 Textseiten)

15,00 € 

Seminararbeit mit Präsentation 

Themenstellung 10,00 € 

Begutachtung 
(5 bzw.6 ECTS-LP, 7-9 Textseiten)

7,50 € 

Begutachtung 
(7 bzw.8 ECTS-LP, 10-12 Textseiten)

10,00 € 

Begutachtung 
(9 bzw.10 ECTS-LP, 13-15 Textseiten)

12,50 € 

Abnahme der Präsentation 
zur Seminararbeit 

innerhalb der Vorlesungszeit - 

außerhalb der Vorlesungszeit 
(Dauer von 10-15 Minuten)

4,80 € 
(pro Präsentation)

Projektarbeit 

Betreuung und Begutachtung 45,00 € 

Präsentation pro geprüft. Person 9,60 € 

Zweitbegutachtung 15,00 € 

Drittbegutachtung 15,00 € 

Bachelorarbeit 
Betreuung und Erstbegutachtung 80,00 € 

Zweitbegutachtung 40,00 € 
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Vergütungssätze für den Beisitz bei mündlichen Prüfungen 
Prüfungsform Leistung Vergütung in € 

Prüfung von Theoriemodulen je Prüfungszeitstunde 14,40 € 

Prüfung von Praxismodulen 
je Prüfungszeitstunde 
(z.B. „Mündliche Prüfung“ 6. Sem.: Prüfungs-
dauer 30 Min., d.h. € 7,20 pro Prüfling.)

14,40 € 

Referat 

innerhalb der Vorlesungszeit - 

außerhalb der Vorlesungszeit 
19,20 € 

(je Prüfungszeitstunde)

Abnahme der Präsentation 
(betrifft nicht Seminararbeit, s.o.)

innerhalb der Vorlesungszeit - 

außerhalb der Vorlesungszeit 
19,20 € 

(je Prüfungszeitstunde)

Posterpräsentation 

innerhalb der Vorlesungszeit - 

außerhalb der Vorlesungszeit 
19,20 € 

(je Prüfungszeitstunde)

Vergütungssätze für sonstige Prüfungsformen 
Prüfungsform Leistung Vergütung in € 

Projektbericht ohne Präsentation 

Themenstellung 10,00 € 

Begutachtung 
(5 bzw.6 ECTS-LP, 10-12 Textseiten)

10,00 € 

Begutachtung 
(7 bzw.8 ECTS-LP, 14-16 Textseiten)

12,50 € 

Begutachtung 
(9 bzw.10 ECTS-LP, 18-20 Textseiten)

15,00 € 

Projektbericht mit Präsentation 

Themenstellung 10,00 € 

Begutachtung 
(5 bzw.6 ECTS-LP, 7-9 Textseiten)

7,50 € 

Begutachtung 
(7 bzw.8 ECTS-LP, 10-12 Textseiten)

10,00 € 

Begutachtung 
(9 bzw.10 ECTS-LP, 13-15 Textseiten)

12,50 € 

Abnahme der Präsentation 
Projektbericht 

innerhalb der Vorlesungszeit - 

außerhalb der Vorlesungszeit 
(pro Präsentation, Dauer von 10-15 Minuten)

4,80 € 

Assignment 
pro Assignment 
(nur einmal pro Modul und Stud.)

20,00 € 

Continuous Assessment 
pro Continuous Assessment 
(nur einmal pro Modul und Stud.)

20,00 € 



Seite 3/3 

Vergütungssätze für sonstige Prüfungsformen 
Prüfungsform Leistung Vergütung in € 

Kombinierte Modulprüfung 

5 bzw.6 ECTS-LP 15,00 € 

7 bzw.8 ECTS-LP 17,50 € 

9 bzw.10 ECTS-LP 20,00 € 

Portfolio 

in Modulen mit 5 bzw.6 ECTS-LP 
(nur einmal pro Modul und Stud.)

20,00 € 
(pro Portfolio)

in Modulen mit 7 bzw.8 ECTS-LP 
(nur einmal pro Modul und Stud.)

22,50 € 
(pro Portfolio)

In Modulen mit 9 bzw.10 ECTS-LP 
(nur einmal pro Modul und Stud.)

25,00 € 
(pro Portfolio)

Reisekostenerstattung 
Aufwendungen Anmerkung Vergütung in € 

Übernachtungsgeld 

ohne Beleg 20,00 € 

mit Beleg 
[Bei notwendiger Übernachtung 
im Stadtgebiet  Heilbronn!]

max. 95,00 € 

mit Beleg 
[Bei notwendiger Übernachtung 
außerhalb Stadtgebiet Heilbronn!]

max. 60,00 € 

Tagegeld 

min. 8 bis 14 Std 6,00 € 

min. 14 unter 24 Std 12,00 € 

volle 24 Std 24,00 € 

Fahrtkosten 

Der*Dem Reisenden werden die notwendigen Kosten (Fahrkarte inkl. 
Sitzplatzreservierung) für Bahn/ÖPNV bis zur Höhe der 2. Klasse 
erstattet. Generell werden innerdeutsche Flüge bzw. Flüge aus dem 
europäischen Ausland nicht als erstattungsfähig angesehen. 

Bei Vorliegen eines triftigen Grundes, z.B. Ort mit o.g. 
Verkehrsmitteln schwer erreichbar, Mitnahme von umfangreichem 
Gepäck, Wahrnehmung mehrerer Dienstgeschäfte wegen 
Zeitersparnis, kann für die Nutzung des privaten PKW eine 
Wegstreckenentschädigung in Höhe von 0,30€/km sowie eine 
Erstattung von Parkgebühren gegen Belegvorlage gewährt werden. 
Bei Fahrten mit einem Fahrrad, E-Bike, Pedelec etc. werden 0,25€/km 
gewährt. 

Voraussetzungen für die Erstattung 
Die Erstattung der Reisekosten ist gemeinsam mit der Abrechnung der Lehr-/ Prüfungsleistung auf den For-

mularen „Abrechnungsformular“ und „Reisekostenabrechnung“ zu beantragen. 

Folgendes ist für die Erstattung zu beachten: 

• Einreichung innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss der einzelnen Dienstreise 
(Ausschlussfrist!)

• Formulare müssen zwingend vollständig ausgefüllt und unterschrieben sein

• Vorlage der Originalbelege ist erforderlich (Hotelrechnung muss auf Privatadresse der/
des Lehrbeauftragten ausgestellt sein)




